Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Sanitz
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der derzeit gültigen Fassung sowie der Satzung der Gemeinde Sanitz für die kommunalen Friedhöfe (Friedhofssatzung) in der derzeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Sanitz vom 21.12.2010 folgende Satzung erlassen:

§ 1 

Gegenstand der Gebühren

Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe und ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Soweit in dieser Satzung nichts oder nichts anderes bestimmt ist, richtet sich im Übrigen die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und sonstige Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung nach den Bestimmungen der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Sanitz.

§ 2 

Gebührenpflichtiger

(1)
Zur Zahlung der Benutzungsgebühren ist verpflichtet,


1.
wer die Leistungen der Friedhofsverwaltung beantragt hat,


2.
der Bestattungspflichtige,


3.
wer nach bürgerlichem Recht die Kosten der Bestattung zu tragen hat,


4.
wer die Gebührenschuld durch eine gegenüber der Gemeinde Sanitz 
 

abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat,


5.
bei Urnen- und Erdgrabstätten der Nutzungsberechtigte,


6.
derjenige, in dessen Interesse die gebührenpflichtige Leistung erbracht wird,


7.
der sonstige Benutzer der Friedhofseinrichtungen.

(2)
Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet,


1.
wer die Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen 
 

wird.


2.
wer die Gebührenschuld durch eine gegenüber der Gemeinde Sanitz 
 

abgegebene oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat,


3.
wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetz haftet.

(3)
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3

Gebührenmaßstab

(1)
Die Gebühren für die Grabnutzung werden nach der Größe der Grabstätte und dem Verwaltungsaufwand sowie bei der Urnengemeinschaftsanlage nach der Dauer der Ruhezeit bemessen.

(2)
Die Gebühren für die Benutzung der Trauerfeierhalle werden je Abschiednahme erhoben.

(3)
Die Verwaltungsgebühren werden nach dem mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwand bemessen.    

§ 4
Gebührensätze
Die Gebührensätze bestimmen sich nach dem Gebührentarif, der als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5
Entstehen der Gebühren

Die Gebühren entstehen, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang bei der Gemeinde Sanitz. Die Gebühr für die Nutzung einer Grabstätte entsteht mit Durchführung der Bestattung. Im Übrigen entsteht die Gebühr mit der Beendigung der gebührenpflichtigen Leistung. 

§ 6

Fälligkeit

Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides an den Gebühren-schuldner fällig.

§ 7
Inkrafttreten

(1)
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

(2)
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Sanitz vom 27.04.2005 außer Kraft.

Sanitz, 04.01.2011 
Joachim Hünecke

Bürgermeister

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung vom 13.01.1998 (GVOBl. M-V S. 29) enthalten sind oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 5 KV M-V nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Sanitz, 04.01.2011

Joachim Hünecke

Bürgermeister

Öffentlich bekanntgegeben im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde „Sanitzer Mitteilungen“ am 15. Januar 2011

Anlage zur

Friedhofsgebührensatzung 

1)
Gebühr für den Erwerb des Nutzungsrechtes an einer


Erdgrabstelle für 30 Jahre (gleichzeitig Grundlage für 

      Berechnung von Nutzungsverlängerungen)


600,00 EUR
2)

Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Urnengrabstelle 

- Urnenstelle - klein für 20 Jahre 

200,00 EUR
- Urnenstelle - groß für 20 Jahre 


300,00 EUR
3)
Urnengrabstelle auf der Urnengemeinschaftsanlage 

      (20 Jahre)                                                                                  

300,00 EUR
4)
Benutzung der Trauerfeierhalle in Reppelin für die 


feierliche Abschiednahme 


100,00 EUR
5)
Beräumung eines Grabmals auf Antrag des 

      Nutzungsberechtigten

- Grabmal klein (bis 0,50 m x 0,70 m) 


  26,00 EUR
- Grabmal groß (ab 0,51m x 0,71m) 


  43,00 EUR
6)
Gebühr für die Flächenpflege wegen begründeter Aufgabe 

vor Ablauf der Ruhezeit 


  18,00 EUR
7)
Verwaltungsgebühren

- Vermittlung einer Grabstelle, Ausstellung der 
Graburkunde 


  10,00 EUR
- Gebühr für die Genehmigung zur Aufstellung                     

   eines Grabmals


  13,00 EUR
-  Erteilung einer Genehmigung zur Ausübung 

    gewerblicher Tätigkeit:  für 5 Jahre 


  50,00 EUR


     einmalig 


    5,00 EUR
Für Verstorbene bis zu 6 Jahren wird die Gebühr unter 1 zur Hälfte erhoben. 

Sanitz, 04.01.2011 

Joachim Hünecke

Bürgermeister

